
Der beschwerliche Weg zur Naturdenkmalerklärung

Behördlicher Naturschutz in Niederösterreich
Ansprechpersonen, Adressen

Zuständigkeiten,

Du stehst vor einem schützenswerten Biotop
oder es wird wieder einmal ein wertvolles
Gebiet zerstört! Du willst etwas tun! Eine
Situation, mit der so mancher Naturschützer
schon mehrfach konfrontiert war. Nun gibt
es zwei Möglichkeiten: Erstens man
resigniert: Wieder ein Biotop zerstört, man
kann es ja sowieso nicht ändern - der beste
Weg zum Anhäufen von Naturschutzfrust.
Oder man wird aktiv - nicht leicht etwas zu
erreichen bei oft verständnislosen
Grundbesitzern, unin-teressierten
Gemeindevertretern, unmoti-vierten oder
nicht zuständigen Beamten bzw.
höherrangigen wirtschaftlichen Inter-essen.
Der folgende Artikel soll hoffentlich dazu
beitragen, wie man effektiver und vielleicht
erfolgreicher aktiv wird:

Der Naturschutz ist Landessache und im
jeweiligen Landesnaturschutzgesetz bun-
desländerweise unterschiedlich geregelt.
Das Niederösterreichische Naturschutz-
gesetz stammt aus dem Jahr 1977 und wird
seit Jahrzehnten novelliert. Ein neues
Naturschutzgesetz ist nach unzähligen
Entwürfen immer noch nicht in Sicht.
Landesgesetzblätter (Naturschutz, Jagd-
oder Fischereigesetz etc) bekommt man am
Materialamt der Landesregierung relativ
kostengünstig.

Naturschutzbehörden:

Die Naturschutzbehörde 1. Instanz
ist die Bezirkshauptmannschaft (BH) bzw.
der Magistrat bei Städten mit eigenem Statut
wie Krems, Wiener Neustadt, Waidhofen
und St. Polten. Naturschutz sowie
Wasserrecht, Jagd, Forst, Fischerei etc.
liegen im Zuständigkeitsbereich des
Bezirkshauptmannstellvertreters. Dieser
Jurist entscheidet letztendlich über
Naturschutzangelegenheiten auf Bezirks-

ebene. Ihm stehen 'TMaturschutzsach-
verständige" in Form von Forst- und
Jagdreferenten zur Seite. D.h. die fachliche
Begutachtung erfolgt durch Bezirks-
forstleute oder Sachverständige aus
Gebietsbauämtern. Besonderes Negativ-
beispiel: Für das Kommassierungsver-
fahren in Schönberg am Kamp wurde das
positive Naturschutzgutachten von einem
ausgebildeten Bautechniker als
"Naturschutzsachverständiger" aus dem
Gebietsbauamt Krems erstellt!
In manchen Fällen greift die BH auch auf
Naturschutzsachverständige des Landes,
genauer gesagt der Baudirektion zurück.
Dies sind Naturschutzfachleute mit
einschlägiger Ausbildung.
Naturdenkmäler werden mit Bescheid von
der BH erklärt. Naturschutzgebiete werden
von der Landesregierung verordnet.

Die Naturschutzbehörde 2. Instanz
ist die Landesregierung, und zwar die Natur-
schutzabteilung. Hier sind mehrere Beamte
beschäftigt mit mehr oder weniger klaren
Zuständigkeiten. Die Naturschutzabteilung
zählt zu den am schlechtesten ausgestatteten
Ressorts im Land (personell, finanziell etc.).
Einziger Lichtblick ist die vorbildliche
Natura 2000 Nominierung. Derzeit gibt es
20 Natura 2000 Gebiete in ganz
Niederösterreich.

Naturschutzmittel:

Die BHs verfugen über keine Natur-
schutzmittel. Mit ein Grund, daß die BH
Naturdenkmalerklärungen, die mit hohen
Entschädigungszahlungen verbunden sind,
eher vermeidet. Denn sobald Zahlungen
nötig werden, muß das Land einspringen.
Die Naturschutzabteilung des Landes
verfugt derzeit landesweit über ein
bescheidenstes Naturschutzbudget von etwa
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12 Mio öS pro Jahr. Diese Mittel sind
teilweise bereits durch bestehende jährliche
Entschädigungszahlungen reserviert und
entsprechen etwa dem Budget von
Einzelprojekten in anderen Ressorts. Das
Naturschutzbudget in Oberösterreich ist
etwa doppelt so hoch. Einziger Lichtblick in
NÖ: Gewisse Naturschutz- und
Pflegemaßnahmen können über den NÖ
Landschaftsfonds finanziert werden. Für
Natura 2000 Gebiete können auch LIFE
Mittel der EU beansprucht werden.

Wie geht man vor, um ein
wertvolles Biotop oder Gebiet
unter Schutz stellen zu lassen:

1. Sammeln von Fakten und Grundlagen

ist eine wichtige Voraussetzung: Lage (KG,
Gemeinde, Bezirk), floristischer bzw.
faunistischer Wert, Rote Liste Arten,
Besitzverhältnisse, zuständige Beamte,
andere offene behördliche Verfahren im
Gebiet recherchieren; Realisierungschan-
cen prüfen; eventuell Vorgespräche mit

Adressen, Ansprechpersonen

NÖ Unweltanwaltschaft
Wiener Str. 54, 3109 St. Polten
Tel: 02742/200/2972, Fax: 02742/3540
Parteienverkehr: Dienstag 8-12.00 und 16.00-18.00

Sachbearbeiter-Gebietszuteilung:
HR Univ. Prof. Dr. Harald Rossmann (Abt.-leiter):
Rechtauskünfte; Bezirk+Magistrat Krems
Dl Werner Kaffarek: Bezirk Amstetten, Melk,
Korneuburg, Magistrat Waidhofen/Ybbs
DI Herbert Beyer: Bezirk Lilienfeld, Neunkirchen,
Wr. Neustadt, Baden, Mödling
Mag. Birgit Kaspar: Bezirk Scheibbs, St. Polten,
Tulln, Magistrat St. Polten
Herbert Schiri: Bezirk Gmünd, Hollabrunn, Hörn,
Waidhofen/Thaya, Zwettl

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFTEN

BH Krems
Kömermarkt 1, 3500 Krems
Tel: 02732/808...-0
BH -Srv: Dr. Eva Klaus

Betroffenen oder Ortskundigen fuhren; das
Gebiet mit Fachleuten bzw. Sachver-
ständigen begehen; Rücksprache unter
Kollegen halten.

2. Einen Antrag an die BH oder an den
Magistrat stellen bzw. die Umwelt-
anwaltschaft beiziehen.

Sinnvoll ist eine genaue Lagebeschreibung,
am besten eine Katasterplankopie (be-
kommt man am Vermessungsamt) und eine
gute Begründung für den Wert des Gebietes
(Rote Liste Arten etc). Leider gibt es
zahlreiche Naturdenkmalanträge, die
unbeantwortet bleiben bzw. in Ablagen oder
Schreibtischen verschwinden. Daher ist es
wichtig, zumindest alle 6 Monate
nachzufragen bzw. bei Untätigkeit der
Bezirksverwaltungsbehörde die Umwelt-
anwaltschaft beizuziehen. Bei akuter
Gefährdung eines schutzwürdigen
Biotops entfällt Punkt 1. Unbedingt die
Umweltanwaltschaft beiziehen! Oft ist dann
unterstützende Medienarbeit hilfreich.
(Pressereferent Ch. Steinbock)

BH St. Polten
Am Bischofsteich 1, 3100 St. Polten
Tel: 02742/301...-0
BH-Stv: Mag. Josef Kronister
Für Naturschutz zuständig: Frau Fuchs Kl. 281

BH Melk
Abt Karl-Str. 23 u. 25a, 3390 Melk
Tel: 02752/505...-0
BH-Stv: Dr. Andreas Nunzer

BH Lilienfeld
Am Anger 2, 3180 Lilienfeld
Tel: 02762/503...-0
BH-Stv: Dr. Helmut Graser
Sachbearbeiterin: Frau Pfeffer, Kl. 246

BH Scheibbs
Rathausplatz 5, 3270 Scheibbs
Tel: 07482/406...-0
BH-Stv: Mag. Robert Krumpöck

BH Amstetten
BH-Stv: Mag. Beatrix Lehner
Preinsbacherstr. 11, 3300 Amstetten
Tel: 07472/608...-0
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